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Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Steiner und weitere Abgeordnete haben am 13. Mai 2025
unter der Nr. 2385/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend ,, Wiirden Sie selbst
noch Uber die Luegbriicke fahren, Herr Minister?“ an mich gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:
» Wie viele statisch-konstruktive Gutachten wurden bei jeweils welchen Firmen seit dem
Jahr 2015 im Hinblick auf den Tragfdhigkeitszustand der Luegbriicke beauftragt?
a. Schldgt eines dieser Gutachten eine komplette Sperrung fiir den Verkehr vor?
» Wie viele statische Gutachten bescheinigen den gegenwdrtigen Tragwerkszustand der
Luegbriicke?
» Gibt es ein Gutachten, das aufgrund des aktuellen Zustands eine komplette Sperrung
fiir den Verkehr vorschlagen wiirde?
a. Falls ja, wann wurde dieses Gutachten erstellt?

Seit dem Jahr 2015 wurden 6 Gutachten im Hinblick auf den Tragfahigkeitszustand der Lueg-
briicke bei folgenden Firmen beauftragt:

e 2015 — Bauwerksprifung — Ebenbichler ZT GmbH

e 2018 —Bauwerkspriifung — Ebenbichler ZT GmbH

e 2021 - Bauwerkspriifung — Ebenbichler ZT GmbH

e 2021 - Studie zur voriibergehenden Bestandssicherung — Baumann + Obholzer ZT
GmbH

e 2021 — Gutachten zur Standsicherheit der Gelenkfugen Luegbriicke — ZMI — Zilch +
Madller Ingenieure GmbH Miinchen
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e 2024 — Bauwerkspriifung — ARGE Ebenbichler ZT GmbH + FCP Fritsch, Chiari & Partner
ZT GmbH

Keines der Gutachten schlagt eine komplette Sperrung fiir den Verkehr vor.

Zu den Fragen 4 und 5:
» Auf welcher Gutachtensgrundlage wurde die Reduktion auf eine Fahrspur veranlasst?
a. Wurde diese Mafinahme in einem Gutachten konkret vorgeschlagen?
i.  Falls ja, auf welchen Tag ist dieses Gutachten datiert?
» Welche konkreten sicherheitsrelevanten Mdngel haben Sie dazu veranlasst, die Reduk-
tion der Fahrstreifen als ,,unerldsslich” zu erachten?

Die Reduktion auf eine Fahrspur aufgrund von Korrosionsmangel an den Tragwerkskonsolen
war eine der geforderten MalRnahmen, damit die Benutzbarkeit des Verkehrsweges bestatigt
werden konnte (Bauwerkspriifung 2024). Diese MalRnahme wurde im Gutachten vom 15. Juli
2024 vorgeschlagen.

Zu Frage 6:
» Wie wird der Begriff ,,unerldsslich” in technischer Hinsicht definiert, und durch welches

Fachgremium wurde diese Einschéitzung letztlich bestdtigt?

Der Begriff "unerlasslich" wird in technischer Hinsicht definiert, dass darauf nicht verzichtet
werden kann.

Letztlich wird diese Einschatzung der Bauwerkspriifer:innen durch ein Technisches Gremium,
das sich aus internen und externen Expert:innen zusammensetzt, bestatigt.

Zu Frage 7:
> Wourde der statische Zustand der Briicke als derart unzureichend bewertet, dass selbst

der Einsatz tempordrer VerstidrkungsmafSnahmen (z.B. Unterspannungen, Stiitzsyste-
me, Entlastungsbauwerke) unzureichend wdren, um eine zweistreifige Verkehrsfiihrung
zu ermdéglichen?

Die moglichen bzw. erforderlichen MalRnahmen wurden in den Bauwerkspriifungen 2021 und
2024 angefihrt.

Zu den Fragen 8 und 9:
» Wie wird die Tragfdhigkeit der Briicke aktuell iiberwacht (z.B. durch Sensorik, Intervall-
priifungen)?
> Gab es im Zuge einer solchen bisherigen Uberwachung Auffilligkeiten oder Anzeichen
fiir eine plétzliche Verschlechterung des statischen Zustands?

Die Uberwachung der Tragfihigkeit erfolgt durch:

o RegelmaRige visuelle Kontrollen (Tragwerkskonsolen mindestens einmal im Quartal,
gesamtes Tragwerk mindestens einmal jahrlich, und nach Detektion von Ereignissen
der Monitoringanlagen)

e Schallemissionsanlage zur Detektion von Spanndrahtbriichen im Bereich der Trag-
werkskonsolen
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e Dauerliberwachung von Lagerkraften, Lagerwegen, Dehnungen, Temperatur

Seit Installation der Schallemissionsanlage wurden bereits mehrere Spanndrahtbriiche detek-
tiert.

Zu den Fragen 10 und 11:
» Ist lhnen bekannt, dass Ingenieure und Arbeiter, die in den Sachverhalt rund um die Lu-
egbriicke involviert sind, fiir sich selbst das Befahren der Briicke ausschliefSen?
» Ist lhnen bekannt, ob in den Sachverhalt involvierte Personen dringend appellieren, die
Briicke aus Sicherheitsgriinden zu sperren?

Dies entzieht sich meiner Kenntnis.

Zu Frage 12:
» Kann fiir das aktuelle Verkehrsaufkommen auf der Luegbriicke der gleiche Sicherheits-

standard garantiert werden, wie fiir eine vergleichbare neue Briicke?

Wie auch andere Bauwerke aus den 60er Jahren entspricht die Luegbriicke nicht mehr dem
aktuellen Stand der Technik.

Zu Frage 13:
» Kobnnen Sie einen Kollaps der Briicke ausschliefSen, der auf den baufélligen Zustand der

Briicke bzw. vor allem auf nicht getroffenen MafSnahmen zuriickzufiihren wdre?

Ein Kollaps der Briicke kann durch die getroffenen MalRnahmen ausgeschlossen werden.

Mit freundlichen GrifRen

Peter Hanke

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

3von3

Datum 2025-07-11T15:49:49+02:00

Seriennummer 2069212815

BUNDESMINISTERIUM FUR Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.

INNOVATION, MOBILITAT H H H —
NG THER A RO R Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

@ Prifinformation Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

AMTSSIGNATUR Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at/

3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 09- 06T23: 38: 20+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2025-07-11T15:49:49+0200
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-09-06T23:38:20+0200
	Parlamentsdirektion




